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Die so genannten „Schrottimmo-
bilien“ in den neuen Bundes-
ländern haben in der Vergan-

genheit verstärkt zu Haftungsfällen
(auch) für den beteiligten Vertrieb ge-
führt. Diese Immobilienanlagen, egal
ob Einzelobjekte oder Fondsbeteili-
gungen, sind vielfach ganz oder teil-
weise fremdfinanziert worden. Viel-
fach kam es dabei zu einer mehr oder
minder intensiven und dauerhaften
Zusammenarbeit beteiligter Banken
und dem entsprechenden Initiator
oder Vertrieb. 

Von Thomas Zacher

Bankenhaftung

Das Spektrum reichte vom unver-
bindlichen Hinweis auf eine mögliche
Finanzierungsbank bis hin zur kom-
pletten Abwicklung des Kreditge-
schäfts gegenüber dem Anleger. Da
vielfach neben dem Anlageobjekt
selbst zusätzliche Sicherheiten aus dem
sonstigen Vermögen des Anlegers be-
stellt wurden, war aus dieser Sicht bei
wirtschaftlicher Schieflage oft guter
Rat teuer. 

Ursprünglich ließ die vielfach als zu
bankenfreundlich kritisierte Recht-
sprechung nur in seltenen Ausnahme-
fällen die Geltendmachung von Män-
geln aus dem Anlagegeschäft auch
gegenüber den Darlehensansprüchen
der Bank zu, so dass sich der geschä-
digte Anleger oft in einer echten
Zwickmühle befand: Die Bank for-
derte – oft geschützt durch entspre-
chende Sicherheiten – die pünktliche
Zahlung von Tilgung und Zinsen, die
aus der Anlage selbst heraus nicht
mehr bedient werden konnten. Auch
wenn dem Anleger begründete Rück-

abwicklungsansprüche gegen die Initi-
atoren oder den Vertrieb zustanden,
konnte deren Durchsetzung Jahre dau-
ern und ihre wirtschaftliche Realisie-
rung zweifelhaft sein. Bis dahin hatte
ihm die finanzierende Bank wirt-
schaftlich schon längst den „Hals ab-
gedreht“.

Hoffnung für Anleger?
Die Zauberformel in diesem Dilemma
heißt: „Einwendungsdurchgriff“. Wird
es dem Anleger gestattet, die Einwen-
dungen aus dem Anlagegeschäft auch
der formal daran nicht beteiligten
Bank gegenüber ihren Ansprüchen
aus dem Darlehensgeschäft entgegen
zu halten, sie also „durchgreifen zu las-
sen“, kann sich der Anleger aller fi-
nanziellen Verpflichtungen aus unse-
riös vermittelten „Schrottimmobilien“-
Anlagen entledigen.

Wegweisende BGH-Urteile
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat
diesem Einwendungsdurchgriff lange

Zeit hinhaltenden Widerstand geleis-
tet. Zwar wurde schon seit einiger Zeit
– maßgeblich beeinflusst durch die
Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) – anerkannt,
dass in bestimmten Fällen der Ein-
wendungsdurchgriff gegenüber der
Bank möglich sein müsse. In der Pra-
xis wurde dieser rechtlich denkbare
Fall aber von den Gerichten nur selten
tatsächlich bejaht. Insbesondere der 9.
Zivilsenat des BGH, welcher letztin-
stanzlich für derartige Bankenfälle zu-
ständig ist, zeigte sich zur Freude der
Banken und zum Leidwesen der An-
leger sehr „zurückhaltend“ beim Ein-
wendungsdurchgriff.

Seit dem 14. Juni 2004 ist nun schein-
bar alles anders. Der 2. Senat des
BGH, der für Immobilienfondsbeteili-
gungen zuständig ist, hat in sechs weg-
weisenden Urteilen bei Immobilien-
fondsbeteiligungen festgestellt, dass
bei folgenden Mängeln des Anlagege-
schäfts im Regelfall auch die Bank
ihren Darlehensanspruch gegenüber
dem Anleger nicht mehr durchsetzen
darf. Dies gilt insbesondere in den fol-
genden Fällen: 

● bei so genannten Haustürgeschäf-
ten, bei denen keine ordnungsgemäße
Belehrung nach dem Haustürwider-
rufsgesetz erfolgte;

● bei Formverstößen gegen die Min-
destangaben nach dem Verbraucher-
kreditgesetz;

● bei Vertretung durch einen nicht
zur Rechtsberatung befugten Treu-
händer (insbesondere bei GbR-Kon-
struktionen);

● bei mangelhafter Aufklärung oder
Beratung durch den eingeschalteten
Vertrieb, also in den klassischen Haf-
tungsfällen für Vermittler.

Einwendungsdurchgriff gebilligt
Der 2. Senat des BGH machte dabei
auch – was unter deutschen Richtern
selten vorkommt – recht deutlich, dass
er für die bisherige Haftung der Kol-
legen vom 9. (Banken-)Senat wenig
Verständnis habe. In einer etwas spä-
teren Erscheinung vom 28. Juni 2004
machte der 2. Senat dann nochmals
klar, dass der Einwendungsdurchgriff
auch dann gelte, wenn die Vermittlung
der Finanzierung nicht durch den An-
lagevermittler selbst, sondern durch ei-
nen anderweitigen Finanzierungsver-
mittler erfolgte. Diese Urteile haben

viel Staub aufgewirbelt. Während sie
von Anlegerschützern durchweg be-
grüßt wurden, haben sie manche Ban-
ken in ernsthafte Schwierigkeiten ge-
bracht und sind teilweise schon als To-
desstoß für die Beteiligungsfinanzie-
rung apostrophiert worden. Schlag-
worte wie „Banken haften für Schrot-
timmobilien“ machen die Runde. 

Auch manche Vermittler meinen
nun, dass mit der Bejahung der Bank-
enhaftung eigenen Sünden aus der
Vergangenheit die Absolution erteilt
sei, da unzufriedene Kunden jetzt ein-
fach an die Banken verwiesen werden
können. Ein meist fataler Irrtum! 

Zunächst führt die neue Rechtspre-
chung nicht dazu, dass die Banken
statt des Vertriebes haften würden.
Vielmehr besagt sie zunächst ledig-
lich, dass dann, wenn die oben be-
schriebenen Mängel beim Anlagege-
schäft vorliegen, die Bank sich diese
Mängel hinsichtlich ihrer Darlehens-
ansprüche entgegenhalten lassen muss.

Nachweispflicht beim Kunden
Wer seinen heute mit der damals ge-
troffenen Anlageentscheidung unzu-
friedenen Kunden also als Berater
oder Vertriebsunternehmen aktiv zur
Inanspruchnahme der Banken „ani-
mieren“ möchte, sollte sicher sein, dass
das vermittelte Anlagegeschäft nicht
an Mängeln leidet, die er (mit-) zu ver-
treten hat. Finanzierungsbanken haf-
ten nicht automatisch. 

Will der Kunde gegenüber der Bank
erfolgreich sein, muss er ihr gegenüber
behaupten und notfalls folgerichtig
auch unter Beweis stellen, dass einer
der oben genannten Mängel beim An-
lagegeschäft vorlag. Die vermeintlich
oder tatsächlich fehlerhafte Anlage-
vermittlung ist dabei ein wichtiges Ar-
gument aus Sicht des Kunden.

Ein weiterer Punkt kommt hinzu.
Nach der Rechtsprechung wird der
Kunde von seinen Darlehensverbind-
lichkeiten nur frei, wenn er der Bank
neben der Anlage auch etwaige Haf-
tungsansprüche gegenüber Initiatoren
und Vermittlern abtritt. Es gehört
nicht viel Phantasie dazu, sich vorzu-
stellen, dass betroffene Banken versu-
chen werden, ihre Darlehensausfälle
im Haftungsfall aus den abgetretenen
Schadenersatzansprüchen des Anle-
gers bei den anderen Beteiligten zu
kompensieren. 

Die Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs hat bei 
kreditfinanzierten Immobilien-
anlagen zu einer Verschärfung
der Bankenhaftung geführt.
Welche Auswirkung hat dies auf
das Haftungsrisiko im Vertrieb?
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Rettung
für den Vertrieb?
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Erst recht dürfte dies dann gelten,
wenn der Eindruck entsteht, dass Kun-
den von Vertriebsunternehmen gezielt
auf sie „angesetzt“ werden. Unabhän-
gig von der Abtretung der Ansprüche
des Anlegers können in vielen Fällen
auch eigene Ansprüche der Bank
gegenüber dem Vermittler aus dem Fi-
nanzierungsvermittlungsverhältnis be-
stehen, zum Beispiel wenn der Kunde
über die besonderen Risiken einer
Anteilsfinanzierung nicht hinreichend
aufgeklärt wurde und deshalb nun die
Rückabwicklung verlangen kann. 

Vor Nachteilen schützen
Schließlich muss berücksichtigt wer-
den, dass die Bank im Normalfall nur
das Risiko ihres Darlehensanspruchs
gegenüber den Kunden zu tragen hat.
Sind diesem weitere Schäden entstan-
den, wird der Kunde sich insofern oh-
nehin nicht mit einem Verweis auf die
Bankenhaftung „ablenken lassen“.

Für den privaten Anleger ist die
neue Rechtsprechung zur Bankenhaf-
tung ein wichtiger Baustein, um im
Falle insgesamt fehlerhafter Beteili-
gungsentscheidungen umfassend vor
finanziellen Nachteilen geschützt zu
werden. Dem Finanzberater seines
Vertrauens wird er auch insoweit für
einen entsprechenden Hinweis dank-
bar sein. Wer als Anleger weiß, dass er
nicht mit aller Macht Haftungsfälle
gegenüber seinem seinerzeitigen Be-
rater „konstruieren“ muss, um von
seinen Darlehensverpflichtungen frei-
zukommen, kann schließlich besonne-
ner und sachlicher handeln. 

Insoweit trägt die neue Rechtspre-
chung zur Bankenhaftung sicher auch
zur Entlastung der Finanzvertriebs-
branche bei. Als ein Wundermittel zur
Abwicklung von eigenen Haftungsri-
siken dürfte sie jedoch nur von denje-
nigen angesehen werden, welche sich
allzu oberflächlich mit der Materie be-
schäftigen.                                                        ■


